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Gesetz 

zur Änderung des Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 

Nordrhein -Westfalen 

Vom 11. November 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Besoldungs- und 

Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 
N ordrhein-Westfalen 

Artikel 1 

Das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 20131 
2014 Nordrhein-Westfalen vom 16. Juli 2013 (Gy. NRW 
S. 486) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnun
gen A, B, R, W und der fortgeltenden Besoldungs
ordnungen C und H sowie die Bemessungsgrundla
gen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen und 
anderer Bezüge nach Artikel 14 § 5 des Reformge
setzes vom 24. Februar 1997 (BGBL I S. 322), das 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Februar 
2006 (BGBL I S. 334) geändert worden ist, werden 
für die Beamtinnen und Beamten 

1. 
der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 

ab dem 1. Januar 2013 um 2,65 Prozent, 

ab dem 1. Januar 2014 um 2,95 Prozent, 

2. 
der Besoldungsgruppen All und A 12 

ab dem 1. Januar 2013 um 1,0 Prozent, 

ab dem 1. Mai 2013 um 0,3 Prozent und zusätzlich 
um monatlich 30 Euro, 

ab dem 1. Januar 2014 um 1,0 Prozent, 

ab dem 1. Mai 2014 um 0,3 Prozent und zusätzlich 
um monatlich 40 Euro, 

3. 
der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 und der Be
soldungsordnungen B, R, W und der fortgeltenden 
Besoldungsordnungen C und H 

ab dem 1. September 2013 um 1,3 Prozent und zu
sätzlich um monatlich 30 Euro, 

ab dem 1. September 2014 um 1,3 Prozent und zu
sätzlich um monatlich 40 Euro 

erhöht. 

§ 2 des Gesetzes zur Erhöhung der Grundgehälter 
in den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 vom 16. 
Mai 2013 (Gy. NRW. S. 234) findet auf die Erhö
hungsbeträge nach Satz 1 keine Anwendung." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Der Nummer 1 wird folgender Buchstabe f an
gefügt: 

"f) die Amtszulagen von Richterinnen und 
R.ichtern nach Anlage 2 der Verordnung zur 
Uberleitung in die im Zweiten Gesetz zur Ver
einheitlichung und Neuregelung des Besol
dungsrechts in Bund und Ländern geregelten 
Ämter und über die künftig wegfallenden 
Ämter vom 1. Oktober 1975 (BGBL I S. 2608), 
die durch Artikel 9 des Gesetzes vom 24. März 
1997 (BGBL I S. 590) geändert worden ist." 

bb) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 

,,4. ab dem 1. September 2013 und ab dem 1. 
September 2014 um jeweils 1,3 Prozent die Zu
schüsse und Sonderzuschüsse nach den Vorbe-

merkungen Nummer 1 und Nummer 2 der wei
ter geltenden Besoldungsordnung C sowie die 
Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 
Sondergrundgehälter und Zuschüsse der fort
geltenden Landesbesoldungsordnung H." 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 2 wird nach der Angabe ,, § 2 Absatz 1" 
die Angabe "Satz 1" eingefügt. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

"Bei Versorgungsbezügen, denen Grundge
haltssätze der weggefallenen Besoldungsgrup
pen A 12 a und A 13 a zu Grunde liegen, wer
den die Grundgehaltssätze nach den in § 2 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Sätzen 
erhöht." 

cc) Im neuen Satz 4 wird die Angabe "Besol
dungsgruppe AI" durch die Wörter "Besol
dungsgruppen A 1, A 12 a und A 13 a" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter "am 1. Januar 2013 
und am 1. Januar 2014" durch die Wörter "im Zeit
punkt der Anpassung" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 11. November 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 
Die Ministerin 

für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport 

Zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L.S.) Ute S c h ä f e r  

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l  t e r-B 0 r j a n s  

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Zugleich für die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Guntram S c h n e i d  e r 

Der Justizminister 
Zugleich für den Minister 

für Inneres und Kommunales 

Thomas K u t s c h a t  y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
Zugleich für die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Johannes R e m  m e I 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadt entwicklung und Verkehr 

Michael G r 0 s c h e k 
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Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c  h u 1 z e 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW. 2014 S. 734 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2014 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 

Vom 11. November 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum 

Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 2014 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2014) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des 
Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2014 
(Haushaltsgesetz 2014) vom 18. Dezember 2013 (Gv. 
NRW. S. 848) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl ,,62 307 758 300" durch die Zahl 
,,62 550 455 500" ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Zahl ,,2 548 000 000" durch 
die Zahl ,,3 345 000 000" ersetzt. 

3. Nach § 29 wird der folgende § 29 a eingefügt: 

,,§ 29a 
Hilfen für von dem Orkan "Ela" in 

besonderer Weise betroffene Gemeinden 

(1) Finanzielle Unterstützung in Form einer fachbe-
zogenen Pauschale 

Gemeinden, die von dem Unwetter "Ela" am 9. und 
10. Juni 2014 in einem besonderen Ausmaß betroffen 
waren, wird für bereits entstandene und noch entste
hende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Be
seitigung von Schäden infolge des Unwetters sowie 
der damit verbundenen Wiederherstellung der öffent
lichen Sicherheit und Infrastruktur eine finanzielle 
Unterstützung als fachbezogene Pauschale zur Verfü
gung gestellt. 

(2) Regelung im Haushaltsplan 
Die fachbezogene Pauschale wird nach objektivierba
ren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest
gelegt sind, an die Gemeinden verteilt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale 
Die fachbezogene Pauschale wird den Gemeinden 
ohne Antrag zu einem von dem zuständigen Ministe
rium festzulegenden Termin ausgezahlt. § 41 LHO 
sowie die hierzu ergangenen Erlasse des Finanzminis
teriums bleiben unberührt. 

(4) Nachweis der Verwendung 
Die Gemeinden weisen den zweckgemäßen Einsatz 
der Pauschalmittel nach Ablauf des 30. Juni 2015 un
verzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung der 
Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal
tungsbeamten oder seiner allgemeinen Vertretung 
nach. 

(5) Rückzahlung 

Die Gemeinden haben bis zum 30. Juni 2015 nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 30. September 2015 unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zu
rückgezahlte Beträge sind mit 3 vom Hundert über 
dem Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann sei
nen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der je
weiligen Gemeinde aufrechnen. 

(6) Projekt "Bürgerbäume" 

Die Absätze 1 bis 3 sind auf das Projekt "Bürger
bäume" im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz entsprechend anzuwenden. Die 
Gemeinden weisen den zweckgemäßen Einsatz der 
Pauschalmittel nach Ablauf des 31. Dezember 2015 
unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung 
der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwal
tungsbeamten oder seiner allgemeinen Vertretung 
nach. Die Gemeinden haben bis zum 31. Dezember 
2015 nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene 
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres un
aufgefordert an die Landeskasse zurückzuzahlen. 
Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 3 
vom Hundert über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit 
Forderungen der jeweiligen Gemeinde aufrechnen." 

4. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefügte Gesamt
plan (Haushaltsübersicht, Finanzierungsübersicht 
und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan ersetzt. 

5. Der dem Haushaltsgesetz 2014 beigefügte Haushalts
plan wird nach Maßgabe des diesem Gesetz beigefüg
ten Nachtrags geändert. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 11. November 2014 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 
Zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Ute S c h ä f e r  

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l  t e r-B 0 r j a  n s 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Zugleich für die Ministerin 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

Guntram S c h n e i d  e r 

Der Justizminister 
Zugleich für den Minister 

für Inneres und Kommunales 

Thomas K u t s c h a t  y 
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